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TOP 5:

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesnichtraucher-
schutzgesetzes (BNichtrSchG) 

- Antrag der Länder Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hamburg, Nieder-
sachsen, Schleswig-Holstein -

Drucksache: 77/22

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes 

Ziel des vorgeschlagenen Gesetzes ist, in geschlossenen Fahrzeugen in Anwe-

senheit von Minderjährigen oder Schwangeren das Rauchen zu verbieten. 

Zur Begründung führen die antragstellenden Länder aus, gerade in geschlosse-

nen Räumen seien Minderjährige und auch ungeborene Kinder dem Passivrau-

chen verstärkt ausgesetzt. Dies gelte insbesondere in Fahrzeugkabinen. Die Pas-

sivrauchkonzentration sei für Minderjährige nirgends so hoch wie als Mitfahrer. 

Die Tabakrauchbelastung in geschlossenen Fahrgasträumen erreiche bereits 

beim Rauchen einer einzigen Zigarette innerhalb weniger Minuten ein Vielfa-

ches einer stark verrauchten Gaststätte.

Nach Messungen des Deutschen Krebsforschungszentrums (dkfz) liege die 

Schadstoffkonzentration in einem verrauchten Auto fünfmal so hoch wie in ei-

ner durchschnittlich verrauchten Bar. Das dkfz schätze, dass rund eine Million 

Minderjährige in Deutschland dem Tabakrauch im Auto ausgesetzt seien. 

Dass Passivrauchen die Gesundheit gefährde, sei hinlänglich bekannt. Ver-

brannter Tabak enthalte rund 90 nachgewiesene toxische oder krebserregende 

Substanzen. Die Konzentration dieser Giftstoffe sei dabei im abgegebenen 

Rauch sogar höher als im aktiv inhalierten. Passivrauchen sei folglich noch ge-

sundheitsschädlicher als aktives Rauchen durch den Filter.
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II. Zum Gang der Beratungen 

Der Bundesrat hatte bereits in seiner 981. Sitzung am 11. Oktober 2019 die 

Einbringung des Gesetzentwurfs beim Deutschen Bundestag beschlossen (vgl. 

BR-Drucksache 435/19 (Beschluss)). Dort ist er in der vergangenen Legislatur-

periode nicht abschließend beraten worden und damit dem Grundsatz der Dis-

kontinuität unterfallen.

Die Länder Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und 

Schleswig-Holstein haben nunmehr die erneute Einbringung beantragt. 


